
 
 
 
   ambulante Dienste 

 
 
 

Werden bei einem Kind anlässlich einer Kontrolle der Klasse auf Läuse, 
solche festgestellt, erhalten die Eltern dieses Merkblatt 
 
 

Meldezettel bei Läusebefall 
 
 
Liebe Eltern 
 
Bei einer Kontrolle der Spitex-Fachfrauen wurde bei Ihrem Kind 
 
 
..................................................................................................... 
 
ein Befall von Läusen oder/und Nissen festgestellt. 
 
Bitte lesen Sie die weiteren Informationen und Anweisungen auf der Rückseite sorgfältig durch.  
 
 
Nachkontrolle: 
 
Diese wird ebenfalls durch die Spitex-Fachfrauen in der Schule durchgeführt. 
 
 

 
Familienmitglieder können nach telefonischer Abmachung ebenfalls durch die Spitex auf Lausbefall 
kontrolliert werden. Diese Kontrolle erfolgt kostenlos 
Spitex-Ambulatorium, Zentrum Sunnegarte, Bürgstrasse 5 in Bubikon  (Tel. 055 253 01 21) 
 
 
 
Besten Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Primarschulen Bubikon und Wolfhausen 
Sekundarschule Bubikon 
Ambulante Dienste/Spitex Bubikon/Wolfhausen 

  

tel:+41552530121
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Einige wissenswerte Informationen  
 
• Erkennen 
Da Läuse sehr klein, beweglich und lichtscheu sind, werden sie selten gesehen (sie verbergen 
sich im Haar). Leicht erkennbar sind hingegen die Nissen (Eier der Laus).Sie sind bernsteinfarbig, 
ca. ein Millimeter gross und kleben sehr fest am Haar. Am besten sehen Sie die Haare mit einem 
Spotlight (Halogenlampe) durch. 
 
• Übertragungswege 
Läuse springen, fliegen und schwimmen nicht, sie sind Überläufer, sie werden durch Kontakt 
von Mensch zu Mensch oder durch gemeinsam benutzte Kämme, Bürsten übertragen. 
 
• Es ist sinnvoll, lange Haare zusammen zu binden. Dies vermindert Ansteckung und Übertra-
gung. 
 
 

Vorgehen bei Lausbefall 
 
• Information 
Benachrichtigen Sie bitte unverzüglich Klassenlehrperson, Mitarbeiterinnen des Feba, Spielkame-
raden und/oder deren Eltern und weitere Kontaktpersonen (z.B. Tagesmutter, usw.) über die Situa-
tion. 
 
• Behandlung 
Es gibt eine Vielzahl von Mitteln zur Behandlung. 
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie beraten. Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Behandlung ist das konsequente Befolgen der Gebrauchsanweisungen der eingesetzten Mittel.  
 
Spezialshampoos sind NUR gegen Läuse wirksam, bei Nissen (Ei der Laus), welche am Haar an-
geklebt sind, hilft ausschliesslich der Nissenkamm! (Z.B. Nisska-Läusekamm oder andere Pro-
dukte. Längere Haare lassen sich leichter auskämmen, wenn man vorher eine Pflegespülung 
anwendet.) 
 
Nissen können noch monatelang nach dem Schlüpfen der Laus am Haar kleben bleiben. Es ist 
kaum feststellbar ob die Nisse nur eine Hülle oder noch ein Ei ist. Bei Unsicherheit kann ein  
Silikonöl angewendet werden, welches in Apotheken erhältlich ist. 
 
Die Mittel zur Lausbekämpfung sind keine harmlosen Shampoos. Sie dürfen nur bei Befall an-
gewendet werden, nicht zur Vorbeugung. Wenden Sie jedes Mittel streng nach Packungsbei-
lage an. Nur so vermeiden Sie die unnötige Verbreitung der Parasiten.  
 
Von sehr grosser Wichtigkeit ist die Kontrolle innerhalb der Familie, evtl. durch die Spitex. Be-
handeln Sie alle befallenen Familienmitglieder. 
 
• Informieren Sie sich 
Weitere ausführliche Informationen und illustrierte Hinweise zur Durchführung der Behandlung 
finden Sie unter www.kopflaus.ch. 
 


